
Entrichtung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2021  
 
Gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 
Gemeinde St. Egidien vom 16.08.2001 ist die Hundesteuer für das Jahr 2021 bereits 
am 01. Januar für das ganze Kalenderjahr fällig.  
 
Nach § 12 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer kann dem 
Schuldner der Hundesteuer ein Bescheid erteilt werden, der bis auf Widerruf mehrere 
Jahre gilt. Von dieser Möglichkeit haben wir in der Vergangenheit Gebrauch gemacht 
und Ihnen einen Bescheid mit Wirkung für die Folgejahre erteilt.  
Die Hundesteuer 2021 ist in Höhe des Jahresbetrages entsprechend des zuletzt 
bekannt gegebenen Bescheides zu entrichten. 
Eintretende Änderungen in der Steuerhöhe werden den einzelnen Steuerschuldnern 
oder deren Vertreter jeweils durch Änderungsbescheide mitgeteilt. 
 
St. Egidien, 05. Januar 2021 
 
 
 
 
 
 
Uwe Redlich 
Bürgermeister 
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